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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 679 - Neumühler Straße /
Mecklenburger Straße - 

Der Rat der Stadt hat am 19.03.2012 beschlossen, für
das im Plan des Bereiches 5-1 - Stadtplanung -, vom
22.02.2012 umrandete Gebiet den Bebauungsplan Nr.
679 - Neumühler Straße/ Mecklenburger Straße - aufzu-
stellen.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur
23 und 24, und wird wie folgt umgrenzt:

Nordöstliche Seite der Biefangstraße, nördliche Seite
der Neumühler Straße, östliche Seite der
Roßbachstraße, nördliche Grenzen der Flurstücke Nr.
560 und 501, Flur 24, westliche und nördliche Grenze
des Flurstückes Nr. 501, Flur 24, nördliche und östliche
Grenze des Flurstückes Nr. 1230, Flur 24, nördliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 502 und 503, Flur 24, östli-
che Grenze des Flurstückes Nr. 503, Flur 24, vom öst-
lichsten Grenzpunkt des Flurstückes Nr. 503, Flur 24,
abknickend zur östlichen Grenze des Flurstückes Nr.
1271, Flur 23, südliche Seite der Neumühler Straße,
nordwestliche Seite der Mecklenburger Straße, abknik-
kend zur südlichen Grenze des Flurstückes Nr. 796, Flur
23, südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 796 und 795,
Flur 23, östliche Seite der Badenstraße, abknickend zur
südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 143, Flur 23, südli-
che Grenzen der Flurstücke Nr. 143 und 1289, Flur 23,
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 1289, Flur 23, süd-
östliche Seite der Neumühler Straße, abknickend zur
südwestlichen Grenze des Flurstückes Nr. 15, Flur 23,
südwestlichen und nordwestliche Grenze des
Flurstückes Nr. 15, Flur 23, und deren Verlängerung zur
nordöstlichen Seite der Biefangstraße.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 679 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Verträgliche Zuordnung von Mischgebieten und all-
gemeinen Wohngebieten

- Sicherung der wohnortnahen Versorgung
- Ausschluss unverträglicher Nutzungen wie bordell-

artige Betriebe, Vergnügungsstätten und andere

Weiter Informationen sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 20.03.2012

Klaus Wehling
Oberbürgermeister

27. März 2012 Sonderausgabe

INHALT
Amtliche Bekanntmachungen
Seite 61 bis Seite 67

Amtsblatt für die
Stadt Oberhausen

Stadt Oberhausen
Pressestelle

Rathaus
46042 Oberhausen

Amtliche Bekanntmachungen

stadt
oberhausen



Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Sonderausgabe vom 27. März 2011

62



Bekanntmachung einer Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 131

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 131 vom
20.03.2012
Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und
16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), in
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S.
666), zuletzt geändert durch Art. 4 TransparenzG vom
17.12.2009 (GV.NRW.2009, S. 950), in seiner Sitzung
am 19.03.2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung -, vom 22.02.2012
umrandet dargestellt und als Anlage dieser Satzung
beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der
Veränderungssperre Nr. 131 liegt in der Gemarkung
Sterkrade, Flur 23, und umfasst das Flurstücke Nr.
179, 180 und 1293.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der
Veränderungssperre (§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch am
04.04.2013. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB
wurde der Zeitraum der Zurückstellung eines
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate)
angerechnet.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 -
Stadtplanung-, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a
BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes
hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch entstande-
ne Vermögensnachteile eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten."
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Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen kann, wenn die in § 18
Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der
Stadt Oberhausen beantragt.

Oberhausen, 20.03.2012

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Änderung vom 19.03.2012  der
Abgabesatz-Satzung 2011 der Stadt
Oberhausen vom 13.12.2010

Art. 1

In § 2 der Abgabesatz-Satzung für das Jahr 2011 vom
13.12.2010 (veröffentlicht in der Sonderausgabe des
Amtsblatts für die Stadt Oberhausen vom 20.12.2010,
Seite 311) werden die Jahresgebühren 2011 für die
Abwasserbeseitigung wie folgt geändert:

(1) Gemäß § 18 Abs. 3 der Entwässerungssatzung
vom 18.12.2006 in der zur Zeit gültigen Fassung
wird der  Jahresgebührensatz 2011 auf 

a) 2,26 EUR je cbm für Schmutzwasser und
b) 1,16 EUR je qm für Niederschlagswasser

festgesetzt.

(2) Für Gebührenpflichtige, die von einem
Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder
Abgaben herangezogen werden, beträgt der
Gebührensatz 2011

a) 1,31 EUR je cbm für Schmutzwasser und
b) 0,81 EUR je qm für Niederschlagswasser.

(3) Die Abwassergebühr für Kleineinleiter (§ 18 Abs.
2 der Entwässerungssatzung) beträgt 0,81 EUR
je cbm Abwasser.

(4) Der Gebührensatz 2011 für die Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 12 der
Kleinkläranlagensatzung vom 18.12.2006)
beträgt 60,39 EUR je cbm abgefahrenen
Grubeninhalts.

Art. 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum
01.01.2011 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Änderung der Abgabesatz-Satzung
2011 der Stadt Oberhausen vom 13.12.2010 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S.
666) in der zur Zeit gültigen Fassung können
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 
19.03.2012

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Einleitung der Umlegung „Walsumermark
15“

Berichtigung der amtlichen
Bekanntmachung vom 16.01.2012

Das unter der Ordn.-Nr. 17 aufgeführte Grundstück
Höhenweg 227 hat die Flurstücksnummer 17 und liegt in
der Flur 13 und das Grundstück Höhenweg hat die
Flurstücksnummer 836 und liegt in der Flur 12.

Oberhausen, 14.03.2012

Umlegungsausschuss der
Stadt Oberhausen
Der Vorsitzende

gez. Dr. Kreul
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